
HAUSORDNUNG DES AC 92 WEINHEIM 
 

Wir begrüßen Sie recht herzlich in unserem Sportpark als Mitglied des AC Weinheim oder Interessierte/r zu einem 
Probetraining. Wir werden uns bemühen, Ihnen den Aufenthalt in unseren Räumen und Flächen so angenehm wie 
möglich zu gestalten. Die nachfolgende Hausordnung soll sicherstellen, dass die bereitgestellten Einrichtungen im 
Interesse aller Mitglieder in gutem Zustand erhalten bleiben. Wir bitten Sie daher höflichst um Beachtung. 
 

1. Zum Training berechtigt sind alle Mitglieder mit gültigem Vereinsausweis in der benötigten Kategorie, oder 
Probetrainingsschein. Nichtabteilungsmitglieder müssen sich vor absolvieren ihres Probetrainings beim 
Übungsleiter melden. 

 

Der Mitgliedsausweis muß von jedem Mitglied bei jeder sportlichen Betätigung im AC Sportpark, 
immer gut sichtbar mitgeführt werden. 

Ohne Mitgliedsausweis ist keine Trainingsteilnahme möglich! 
 

2. Die Trainingsräume dürfen nur in Turnschuhen und angemessener Trainingskleidung benutzt werden. 
 

3. Die jeweiligen Abteilungsordnungen müssen beachtet werden, sie hängen in den Sporträumen oder werden 
in der jeweiligen Abteilung ausgehändigt 

 

4. Gerätenutzung im Studio: 
a) Bewegliche Geräte sind nach ausgeführter Übung an Ihren Platz zurückzulegen. 
b) Die Anordnung der Geräte ist zu belassen. Umgestalten oder Abbauen von Geräten ist untersagt. 
c) Nehmen Sie schwere Hantelscheiben nach Ihrer Übung wieder vom Gerät und stellen Sie diese in ihre 

Ständer zurück. 
d) Alle Übungsgeräte sind aus hygienischen Gründen während der Übungen mit einem von Ihnen 

mitgebrachten Handtuch abzudecken. 
 

5. Gerätenutzung in den restlichen Sportflächen des AC – Sportparkes: 
Auch hier gilt der Grundsatz, verwendetes Sportgerät nach dem Übungseinsatz ordnungsgemäß im 
Übungsraum oder im Sportgerätelager aufzubewahren. 

 

6. Den Anordnungen der Vereinsleitung und den im Sportpark anleitenden Übungsleitern und Personen ist 
unbedingt Folge zu leisten. Die Übungsleiter vertreten während ihres Dienstes die Interessen des Vorstandes 
und haben in dieser Zeit zum Wohle des Gesamtvereines das Hausrecht. 

 

7. Wir erwarten, dass sich alle Übenden im Interesse der Mittrainierenden diszipliniert verhalten. Störende 
können von den Übungsleitern aus den Räumen und Flächen des Sportparks gewiesen werden. 

 

8. In die Übungsräume mitgenommene Getränke dürfen nur auf den dafür vorgesehenen Regalen und Tischen 
abgestellt werden. 

 

9. Zu den Zeiten starker Frequentierung der Übungsräume erwarten wir ein kollegiales, gemeinsames Benutzen 
der Übungsgeräte. 

 

10. Rauchen ist im gesamten Sportbereich nicht gestattet. 
 

11. Die Umkleideräume sind sauber zu halten. Die Kleidung ist ordentlich unterzubringen. Auf Garderobe ist selbst 
zu achten. Alles vor allem Wertgegenstände sind in den dafür vorgesehenen Spinde zu deponieren. Für 
abhanden gekommene Gegenstände übernimmt der Verein keine Haftung. Kleidungsstücke sowie Wert- und 
sonstige Gegenstände sind nach Beendigung des Trainings unbedingt wieder aus den Wertfächern zu 
entnehmen. 
Das Betreten der Naßbereiche ist nur mit Badeschuhen gestattet. 
Für kleinere Kinder gilt im Besonderen, dass sie die Umkleiden nur in mittelbarer Aufsicht ihrer Betreuer oder 
begleitender Erwachsener nutzen dürfen. Toben und Umherlaufen in Sanitärräumen und Fluren hat zu 
unterbleiben. 

 

12. Alle Geräte und Einrichtungsgegenstände wie auch Räumlichkeiten des AC Sportparks sind von Ihnen 
pfleglich zu behandeln. Bei grob fahrlässiger Beschädigung sind die Reparaturkosten vom Verursacher zu 
tragen 

 

13. Sachbeschädigungen sind sofort bei den diensthabenden Übungsleitern zu melden. Aus Sicherheitsgründen 
dürfen defekte Übungsgeräte bis zur Instandsetzung nicht benutzt werden. . Nichtabteilungsmitglieder müssen 
sich vor absolvieren ihres Probetrainings beim Übungsleiter melden. 

 

14. Alles was die Satzung und die Hausordnung nicht regelt ist durch das BGB, StGB, JuSchG und AGB 
abgegolten.  

 

Mit Betreten unseres Sportbereiches erkennen alle Übenden die Hausordnung und die Satzung  
des AC 1892 Weinheim e.V. an. 

 

Zuwiderhandlungen führen zu Ermahnungen, zeitweisem oder gänzlichem  
Ausschluss aus der/den Abteilung/en oder Verein. 

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Training und guten Erfolg! 


